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Antrag der Fraktion Plan B -BVB/FW vom 
31.10.2025 eingegangen bei der Stadt Zossen 
am 31.10.2025 auf Bildung eines zeitweiligen 

Ausschusses: 
„Aufarbeitung der Belastungen für den GT Zesch 

durch die zulässige und unzulässige Nutzung 
der Villa Zesch“ 

Unterstützer/in / Fraktion: 
Plan B - BVB/FW 

Antragsteller/in: 
Michaela Schreiber 

 
Beratungsfolge Geplante 

Sitzungstermine 
Ö / N 

Ortsbeirat Lindenbrück (Vorberatung)  Ö 
Ausschuss für Recht und Ordnung der Stadt Zossen 
(Vorberatung) 12.11.2025 Ö 
Ausschuss für Bau, Bauleitplanung, Wirtschaft, Energie und 
Umwelt (Vorberatung) 13.11.2025 Ö 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen 
(Entscheidung) 10.12.2025 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: 
 
1. Die SVV bildet einen zeitweiligen Ausschuss: „Aufarbeitung der 

Belastungen für den GT Zesch durch die zulässige und unzulässige 
Nutzung der Villa Zesch“. 

2. Der Ausschuss besteht aus 6 Mitgliedern, die Besetzung erfolgt gemäß § 44 
KVerf Bbg. 

3. Die Aufgaben des Ausschusses sind insbesondere die Aufarbeitung der 
Lärmbelastung durch die zulässige und unzulässige Nutzung der Villa 
Zesch, die Erörterung der Möglichkeiten gegen diese Lärmbelastung 
vorzugehen, die Prüfung der Handlungen und Unterlassungen von 
Verwaltungshandeln durch die Stadt Zossen, die Hauptverwaltungsbeamtin 
und den Landkreis sowie die Ausarbeitung von Lösungsmöglichkeiten, um 
sowohl die Interessen der Bürger in Zesch, als auch die Interessen des 
Investors zu wahren. Der Ausschuss soll an die SVV berichten und ggf. eine 
Beschlussvorlage erarbeiten. Die Arbeit soll zügig durchgeführt und 
möglichst binnen eines Jahres abgeschlossen werden. 



 
 
Mitwirkungsverbot gem. § 22 BbgKVerf 
[ ] besteht nicht [ X ] besteht für: Toni Tobianke und Wiebke Şahin-Connolly  
    wegen persönlicher Betroffenheit 
 
Begründung 
Auch nach Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses über den Bebauungsplan 
„Seminarhotel Villa Zesch“ ist das große Problem der Lärmbelastung durch die 
Nutzung der Villa Zesch nicht gelöst. 
Während der Beratung in der SVV hat sich insbesondere herausgestellt, dass es 
mehrere rechtlich und tatsächlich unklare Punkte gibt bzw. „unterschiedliche 
Rechtsauffassungen“ hierzu. Es bestehen vor allem sehr unterschiedliche 
Auffassungen darüber, welche Nutzungen in der Villa Zesch zulässig sind. Diese 
Klärung ist im BBWUE nicht möglich, da es die TO sprengen würde. 
Darüber hinaus stellte sich nach der SVV die Frage, ob die Bürger von Zesch sich 
in der Vergangenheit bei der Stadt oder dem LK wegen der Lärmbelastung 
beschwert hatten und ob und wie diese tätig wurden. Hierzu gehört die Klärung, 
wer überhaupt für welche Maßnahmen zuständig wäre und wie dies zukünftig 
gewährleistet werden kann. Die Bearbeitung im RO würde auch hier die TO 
überfordern. 
Die Bildung eines gesonderten, nur zeitweiligen Ausschusses ist sinnvoll, um die 
unterschiedlichen Interessen zu Wort kommen zu lassen und ggf. eine für alle 
Seiten gangbare Lösung zu finden. 
In einem gesonderten, nur hierfür zuständigen Ausschuss können alle Aspekte 
der Nutzung der Villa Zusammenhang bearbeitet werden. Eine Doppelbefassung 
im RO und BBWUE kann damit vermieden werden. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
[  ] Ja  [  ] Nein 
 
Gesamtkosten:  
Deckung im Haushalt: [  ] Ja [  ] Nein 
Finanzierung 
aus der Haushaltsstelle: 
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